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 Veröffentlicht am 26.07.1990

Rechtssatz

Ist die beanstandete Werbung mit einer unentgeltlichen Zugabe durch mehrere Zeitungsinserate einem beträchtlichen

Personenkreis bekannt geworden, besteht ein rechtliches Interesse der Klägerin an der Aufklärung der Ö5entlichkeit

über die wahre Sachlage, also darüber, daß sich die Beklagte mit ihrer Aktion über das Gesetz hinweggesetzt hat.
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